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 Veröffentlicht am 15.10.1957

Norm

AngG §23 Abs1 IA

Rechtssatz

Im Begehren einer Abfertigung liegt auch dann kein Verstoß gegen die guten Sitten, wenn sich der Unternehmer in

einer schwierigen wirtschaftlichen Situation befindet.

Entscheidungstexte

4 Ob 116/57

Entscheidungstext OGH 15.10.1957 4 Ob 116/57

Veröff: Arb 6722

Schlagworte

SW: Wirtschaftslage, Angestellte, Sittenwidrigkeit, Auflösung, Ende, Beendigung, Verlust, Entfall, wirtschaftliche Lage
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